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Begutachtung der Pflegebedürftigkeit
hier: Erforderlichkeit der vollstationären Pflege bei Pflegebedürftigkeit unterhalb der Pflegestufe 1 

Einige Einrichtungen sehen sich dem Problem ausgesetzt, dass die Sozialämter Kosten für stationär untergebrachte Bewohner nicht mehr übernehmen, weil in den Gutachten des MDK keine Aussagen mehr über die Erforderlichkeit stationärer Pflege getroffen werden, soweit nicht erhebliche Pflegebedürftigkeit vorliegt.

In vielen Gutachten finden sich unter Punkt 7 die offensichtlich vorformulierten Sätze „Die erforderliche vollstationäre Pflege ist generell nur zu prüfen und zu begründen, wenn mindestens erhebliche Pflegebedürftigkeit vorliegt. Da hier eine mindestens erhebliche Pflegebedürftigkeit nicht empfohlen werden kann, sollten ggf. alternative Unterbringungsmöglichkeiten geprüft werden.“ 

Der Hinweis auf die anderweitige Unterbringung erklärt sich aus einer von Frau Stahlberg (MDK)  erhaltenen telefonischen Erläuterung zu den tatsächlich vorliegenden veränderten internen Arbeitsanweisungen für die Gutachter des MDK Berlin Brandenburg. Die Thematik wurde dort vor einiger Zeit im Zusammenhang mit Nachrichten in den Medien aufgegriffen, als über relativ junge Heimbewohner in stationären Pflegereinrichtungen (mit meist psychiatrischer Spezialisierung) kritisch berichtet wurde, weil keine alternativen Einrichtungen für deren Betreuung zur Verfügung stehen würden. Zum damaligen Zeitpunkt hätte es auch Gespräche mit dem Berliner Senat gegeben, um dieser Situation Rechnung zu tragen. 

Auf Anfragen durch die Kassen oder die Einrichtungen wird vom MDK darauf verwiesen, dass bei Nichtvorliegen einer erheblichen Pflegebedürftigkeit die Erforderlichkeit der vollstationären Pflege nicht zu prüfen sei. Dies wird mit den Erläuterungen zum Formulargutachten in den Begutachtungsrichtlinien begründet (BRi D 5.5 Satz 1). Der Satz 1 des Abschnitts D 5.5 wird dabei entgegen dem Wortlaut der Begutachtungsrichtlinien dahingehend ausgelegt, dass die Erforderlichkeit vollstationärer Pflege generell nur dann zu prüfen sei, wenn erhebliche Pflegebedürftigkeit vorliege (so auch der vorformulierte Satz in Punkt 7 der MDK Gutachten, der das Wörtchen „nur“ in das Zitat aus BRi D 5.5 Satz 1 einfügt). Dementsprechend ist in der von den Gutachtern des MDK benutzten Softwarevariante des Formulargutachtens der Punkt 5.5 nicht bearbeitbar, soweit nicht Pflegebedürftigkeit mindestens der Pflegestufe 1 festgestellt wird. 

Ein solches Vorgehen ist jedoch aus unserer Sicht nicht richtlinienkonform. Nach §43 Abs. 1 SGB XI haben Pflegebedürftige Anspruch auf Pflege in vollstationären Einrichtungen, wenn häusliche oder teilstationäre Pflege nicht möglich ist oder wegen der Besonderheit des einzelnen Falls nicht in Betracht kommt. Dies kann auch bei Pflegebedürftigkeit unterhalb der Pflegestufe 1 vonnöten sein, etwa bei drohender oder bereits eingetretener Verwahrlosung des Pflegebedürftigen durch 
· Vernachlässigung der Körperpflege
· unregelmäßiger und/oder nicht ausreichender Einnahme von Mahlzeiten
· Vernachlässigung des Haushalts
oder Selbst- oder Fremdgefährdungstendenzen wie 
· Fehlen von Hilfe bei wiederholt auftretendem Hilfebedarf,
· hochgradige Verwirrtheit,
· Antriebsarmut,
· schwere Depression
· Suizidalität
· Fehlende Übersicht im Umgang mit Strom, Gas oder Wasser.
Der Gutachter hat in diesen Fällen zunächst zu prüfen, ob durch Maßnahmen zur Verbesserung des individuellen häuslichen Wohnumfeldes die wesentlichen Hindernisse für die ambulante Pflege zu beseitigen sind. Ist dies nicht der Fall, muss er stationäre Pflege empfehlen (vgl. BRi D 5.5) 

Beantragt der Versicherte vollstationäre Pflegeleistungen, hat der MDK grundsätzlich die Erforderlichkeit vollstationärer Pflege zu prüfen (BRi B 2 Satz 6). Dementsprechend heißt es in den Ausführungen zu den Anforderungen an das Formulargutachten (BRi D 01 Satz 3): „Wird vollstationäre beantragt, hat sich die Stellungnahme auch darauf zu erstrecken, ob vollstationäre Pflege erforderlich ist.“ Wurde im Vorgutachten die Frage bereits mit „ja“ beantwortet, so ist sie im aktuellen Gutachten ebenfalls mit „ja“ zu beantworten. Liegen Hinweise vor, dass eine Rückkehr in die häusliche Umgebung möglich ist, sind diese zu benennen (BRi D 5.5 Sätze 2ff).

Die neue Praxis, den Punkt 5.5. des Formulargutachtens nicht zu bearbeiten mit dem Hinweis, dass Pflegebedürftigkeit nicht in erheblichen Maße vorliege, ist deshalb aus unserer Sicht nicht richtlinienkonform. 

Insbesondere für die Klientel der chronisch psychisch Kranken ist es häufiger der Fall, dass Pflegebedürftigkeit unterhalb der Erheblichkeitsgrenze vorliegt und dennoch stationäre Pflege erforderlich ist, weil andere Kriterien der Begutachtungsrichtlinien (siehe Aufzählung oben) erfüllt sind oder auch weil ambulante Versorgungsformen wie Betreutes Wohnen oder Therapeutische Wohngemeinschaften bisher nicht erfolgreich waren oder keinen Erfolg versprechen. Es ist laut BRi die Aufgabe des Gutachters des MDK, diese Erforderlichkeit bei Vorliegen des Antrages zu prüfen. 

Diese fachliche Herangehensweise steht dem geschilderten Anliegen des MDK „…keine zu jungen Bewohner dauerhaft in stationären Pflegeeinrichtungen unterzubringen, für die eine andere Versorgungsform optimaler wäre …“ nicht entgegen! Die aktuelle Herangehensweise des MDK Berlin Brandenburg führt aber in einzelnen Fällen zu einer Verschlechterung der Versorgungssituation der betroffenen Bewohner. Im Regelfall handelt es sich bei diesen um Menschen, die im Rahmen der Erstversorgung in den Einrichtungen wieder eine Orientierung erhalten und einen neuen Mittelpunkt gefunden haben. Bei Versagen der Empfehlung würden diese Menschen ggf. wieder auf der Straße landen. Auch der Senat kann an dem dann entstehenden Kreislauf aus unserer Sicht nicht interessiert sein. Im Augenblick machen die entstehenden Fälle nur unendlich viel Arbeit durch erneute Begutachtungen, Widersprüche etc.   
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Wir würden deshalb gern über einen Schulterschluss mit dem Senat und den Kassen - als Kostenträger des MDK – ein Überdenken beim Handeln des MDK erreichen.  
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